
Prof. Dr. Iring Fetscber 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, 

ich habe mir die übersandten Unterlagen zur Streitsache 

lnge Bi~rlein gegen Freistaat Faye~n angesehen und insbe

sondere die ausführliche Stellungnahme Ibrer Vand~ntin vo~ 

1.1 . 1973 daraufhin durch~elesen, ob in i~r Anhaltsp~nkte 

einer verfassun~sfeindlichen t,altung zu finden sind. ~ie 

von Frau ~ierlein entwickelten Auffassungen vom wesen und 
vom (:eist der verfassun~Em der Kundesrepubl ik und des Frei

staates Hayernbewe~en Gich durchaus im Rah~en der von Ver

fassu~gsrechtlern de~ Hundesrepublik ab~esteckten tar.dbrei

te. ::iie betont mit einer ganzen Anzahl anderer starkc-r die 

Offenheit der verfassung hinsichtlich einer entschiedenen 

strukturellen veränderung der Eigentumsverhältnisse, während 

z.~. der BVG-Präsident ~enda hier unter Hinweis auf die 

faktisch uneinlösbare Entschädigungspflicht eine Ver1c

sellschaftung der Großindustrie ausschließt. Aber diese~ 

::itandpunkt dürfte selbst höchst stritti~ sein. 

Da die DKP eine vom bVG nicht verurteilte poli

tische Partei ist, kann die bloße Zu~ehärif,keit 7U ihr und 

erst recht nicht die positive heurteilun~ ibres Programms 

(die man je auch bei DKP-Wählern annehmen muß, die doch 

gewiß damit nicht ihre Peamtenfähigkeit verlierer. wurden, 

denn sonst müßteman 6as Wahl~eheimnis aufheben und die poli

tische Gesinnun~ der ~eamten kontrollieren!) Anlaß zur An

wendung des Ministerprasidentenerlasses geben. 

Die Ausführun~en von Frau Bierleir. zu Einzel

fragen zei~t, daß sie der Haltung der italienischen hP nahe

steht und eine Aufhebung der ~arteienvielfalt und cer ~e

waltenteilung ablehnt, wie sie z.~. in der ::iowjetunion durch

geführt wurde. 0ie mag sich des ~idersprucbs zwischen ihrer 

~osition und der ~raxis der Sowjetwirklichkeit nicht bewußt 

sein oder sie durch die historische ~igenart der russiscben 

Gescbichte erklären, jedenfalls strebt sie nicht die Uber

tragung der dortigen verhältnisse auf die eundesrepublik an. 
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Nun kann man zwaYbehaupten, diese verfassungskan

forrre Einstellung sei "nicht glaubhaft", aber in diesem 

Fal~ würde ja wobl die Heweislast beim Zweifler liegen. 

Was endlich die Deutung der ~räambel der verfassung 

des ~reistaates bayern anlangtA so will d6cb ein Gericht nicht 

im Ernst ~re~denker in Bayern von jeder beamtentätigkeit 

ausschließen? Es wäre dann nur k~nsequent wenn in tiessen 

- auf urund der anderslautenden Präambel - nur Freidenker 
beamte werden könnten! 

Allgemein möchte ich zu dem ~cbreiben von ~rau 

H~'le;n noch bemerken, daß es durch differenzierte und ge

wandte Argumentation und gedankliche Klarheit auffällt. Wer 
wie ich jahraus jabrein zahlreiche öeminar- und staats-examens

arbeiten von Lehramtsbewerbern 15en l1luß, der wird unbedingt 

zu dem Rindruck gelangen, daß es sich hier um eine weit über 
dem uurchschnitt der Lehrarntzbewerber stehend~, begabte 

I\andidatin handelt. Ihre l'ernhaltung vom bchuldienst halte 

ich daher nicht für bere~hti~t. Keine ihrer Argumente würde 

übri~ens von einem linken ~ozialdemokraten m~ßbilligt wer

den \mit Ausnahme der These, daß nur die DKP konsequente 

sozialistische ~olitik betreibe, aber diese Meinung kann 

gewiß nicht strafbar sein). 
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Trine Fetscher 
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